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Betreff Antrag der SPD-Fraktion - Reduzierung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege im Kreis 
 
Beschlussvorschlag der SPD-Fraktion: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertages-
pflege im Kreis Coesfeld in Abstimmung mit den Städten Dülmen und Coesfeld zu überprüfen und 
spürbar zu reduzieren.  
 
Ziel ist es, die Beitragshöhen mindestens in die Größenordnung der umliegenden Kreise und kreis-
freien Städte zu bringen, insbesondere der  
• Stadt Münster,  
• Stadt Hamm, 
• Kreis Steinfurt, 
 • Kreis Borken sowie 
 • Kreis Warendorf.  
 
Die Verwaltung legt dem Kreistag hierzu eine vergleichende Übersicht der aktuellen Elternbeiträge 
im Kreis Coesfeld und in den genannten Nachbarkommunen sowie einen konkreten Vorschlag zur 
Anpassung der Beitragstabelle einschließlich der finanziellen Auswirkungen spätestens zur nächsten 
Haushaltsberatung vor.  
Die notwendigen Haushaltsmittel sind in den Folgejahren in den Haushalt einzustellen. 
 
(Vorgelegt gemäß § 2 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Kreises Coesfeld und seiner Ausschüsse vom 
05.11.2025) 
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I. - IV 
 
Die SPD-Fraktion hat den als Anlage 1 beigefügten Antrag zur Reduzierung der Elternbeiträge für 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Kreis Coesfeld bzw. zur Anpassung an das Niveau 
der Nachbarkreise und -städte gestellt. 
 
Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass die Elternbeiträge lediglich einen verhältnis-
mäßig geringen Anteil an den Kosten der Kitafinanzierung beitragen. Aktuell sind es etwa lediglich 
rund 9 %. 
 
Sollten die Elternbeiträge reduziert werden ergeben sich entsprechende Wenigereinnahmen für den 
Kreishaushalt, die nicht durch Einsparungen im Jugendamtsetat zu kompensieren sind, sondern dann 
zu einer Erhöhung der Jugendamtsumlage führen würden. Dies würde somit von den Städten und 
Gemeinden zu finanzieren sein.  
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